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AVG §8;

BauO OÖ 1994 §49 Abs1 idF 1998/070;

BauRallg;
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Rechtssatz

Auf die Erlassung eines baupolizeilichen Auftrages zur Untersagung der Bauausführung besteht kein Rechtsanspruch;

weder der Nachbar noch ein Miteigentümer noch ein Bestandnehmer haben einen Anspruch auf einen

baupolizeilichen Auftrag (siehe die Nachweise bei Neuhofer, Oö. Baurecht 2000, 269).
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